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Betr.: Interpretation des Begriffes Hauptwohnsitz in§§ 5 Abs 2 und 15 Abs. 3 FSG 

Aus gegebenen Anlaß teilt das Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr 

folgendes mit: 

Ein "Hauptwohnsitz" im Sinne des Führerscheinrechts liegt gemäß§ 5 Abs. 2 FSG in 

Abweichung vom Meldegesetz dann vor, ·wenn sich der Antragsteller (an einem Ort) 

innerhalb der letzten zwölf Monate vor der Erteilung der Lenkberechtigung nachweis

lich während mindestens 185 Tagen aufgehalten hat( ... )". 

Diese Bestimmung wurde in Umsetzung des Artikels 9 der Richtlinie 911439/EWG 

des Rates erlassen, der für die Begründung des Hauptwohnsitzes den gewöhnlichen 

Aufenthalt an diesem Ort verlangt. 

Die wörtliche Interpretation dieser Bestimmung führt jedoch zu der Konsequenz, daß 

Personen aus dem EWR, die sich in Österreich niederlassen, einen Antrag auf Er

teilung einer Lenkberechtigung oder auf Ausstellung eines DuP.Iikatführerscheines 

erst nach einer Anwesenheit von mindestens 185 Tagen im.s'~ndesgebiet stellen 

können. Dies bedeutet für den Betroffenende facto eine Sperrfrist von 185 Tagen, 

da der Herkunftstaat regelmäßig die Erteilung einer Lenkberechtigung oder die Aus

stellung eines Duplikatführerscheines mit dem Hinweis ablehnt, da~ 'ich diese Per

son nicht mehr im Hoheitsgebiet dieses Staates aufhält. 



Aufgrund der europaweiten Auswirkungen dieser Problematik spricht sich die EU

Kommission für ein weitergehenderes Verständnis von Artikel 9 der EU-Führer

scheinrichtlinie aus. Danach ist es für die Begründung des Hauptwohnsitzes nicht 

erforderlich, 185 Tage bereits in dem betreffenden Mitgliedstaat zu wohnen, sondern 

es reicht aus, sich in dem Staat mit der Absicht niederzulassen, sich hier mehr 

als 185 Tage pro Jahr aufzuhalten. Diese Absicht ist durch geeignete Dokumente 

(etwa Arbeitsvertrag, Mietvertrag, etc ... ) nachzuweisen. Eine Lenkberechtigung oder 

ein Duplikatführerschein können daher auch bereits unmittelbar nach Einreise in 

Österreich unter Nachweis der oa. Absicht erteilt bzw. ausgestellt werden. 

Diese Interpretation ist auch bei der Vollziehung des FSG zugrundezulegen. 

Es wird ersucht, die mit der Vollziehung des FSG betrauten Behörden zu informieren. 
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Für den Bundesminister: 

Dr. Kast 


